
 

 

 
Satzung 

des Vereins zur Förderung des Jugendhandballs im VfL Bad Schwartau von 1995 e.V. 

 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung des Jugendhandballs im VfL Bad 
Schwartau v. 1995 e.V.“ 

(2) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Lübeck unter der Nummer VR 
453 BS eingetragen. 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Bad Schwartau.  
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports durch die ideelle und finanzielle 
Unterstützung des Jugendhandballs im VfL Bad Schwartau von 1863 e. V..  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln durch 
Spenden, Beiträge, Umlagen, Zuschüsse, sonstige Zuwendungen und weiterer 
erwirtschafteter Überschüsse und Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung 
der steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des Absatzes 1. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. Er wird als Förderverein tätig, der seine Mittel ausschließlich zur 
Förderung steuerbegünstigter Zwecke des in § 2 Abs. 1 dieser Satzung genannten 
steuerbegünstigten Zwecks des VfL Bad Schwartau von 1863 e.V. verwendet 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

(5) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(6) Die Organe des Vereins (§ 5) üben ihre Tätigkeit in der Regel ehrenamtlich aus. Bei 
Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung 
über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand mit einstimmigem Beschluss. 

(7) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglied kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und jede 
juristische Peron werden. 

(2) Die Aufnahme erfolgt aufgrund eines schriftlichen Antrages, der an den Vorstand zu 
richten ist. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrages kann dem 
Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt werden. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des 
Vereins zu fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu 
unterstützen. 

 



 

§ 4 Ende der Mitgliedschaft 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt aus dem Verein, Ausschluss, Tod oder Verlust 
der Rechtsfähigkeit. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur 
unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres möglich. 

(3) Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung möglich, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt der Verstoß gegen die Satzung, insbesondere 
den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen. 
Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit 
zur Stellungnahme gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei 
Wochen nach Mitteilung über den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen. 

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtlichen Rechte des Mitgliedes an 
den Verein und das Vereinsvermögen, es bleibt jedoch dem Verein für alle seine 
Verpflichtungen, insbesondere die Zahlung der bis dahin fällig gewordenen Beiträge, 
haftbar. Ein Anspruch auf eine Betragsrückerstattung besteht nicht. Sämtliches in 
seinen Händen befindliches Vereinseigentum ist unverzüglich zurückzugeben.  

 
§ 5 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand, 
2. die Mitgliederversammlung. 

 
§ 6 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
- dem Vorsitzenden 
- dem stellvertretenden Vorsitzenden 
- dem Schatzmeister 
- dem Sponsorenbeauftragten 
- dem Trikotbeauftragten 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten. 
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle 

Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz 
der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 
- die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die 
  Geschäftsführung des Vereins nach Vereinssatzung 
- die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der 
  Mitgliederversammlung durch den/die Vorsitzenden oder den/die Stellvertreter/in 
- Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern 

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt und bleibt so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt wird. In den 
Jahren mit ungerader Jahreszahl werden der Vorsitzende und der Schatzmeister, in 
den Jahren mit gerader Jahreszahl der stellvertretende Vorsitzende, der 
Sponsorenbeauftragte und der Trikotbeauftragte gewählt. 

(5) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der 
Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so 
kann der Vorstand für die restliche Amtszeit einen Nachfolger kommissarisch 
benennen. Das benannte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten 
wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

(7) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der 
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlädt. 



 

(8) Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über 
einzelne Gegenstände per E-Mail erfolgt. Es gelten, soweit nachfolgend nichts 
anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der Vorsitzende legt die 
Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss 
mindestens drei Tage ab Zugang der E-Mail-Vorlage sein. Die E-Mail-Vorlage gilt den 
Vorstandsmitgliedern als zugegangen, wenn dem Absender der E-Mail die 
Versandbestätigung vorliegt. Für den Nichtzugang ist der E-Mail-Empfänger 
beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung über E-Mail 
innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer 
Vorstandssitzung einladen. 

(9) Der Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen 
sowie deren Wirkungskreis bestimmen. 

(10) Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und 
ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätigen Personen ihres Amtes 
entheben, wenn eine Verletzung der Amtspflichten oder der Tatbestand der 
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Amtsführung vorliegen. Der betroffenen Person ist 
vor der Entscheidung rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine ordnungsgemäße 
Entscheidung des Vorstandes über die Amtsenthebung steht der betroffenen Person 
kein Rechtsmittel zu. 

(11) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom 
zuständigen Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zum 
Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse 
handeln, die den Zweck oder die Aufgabe dieser Satzung ändern. Die Änderungen 
dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser Ämter entsprechen. Der 
Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten 
Mitgliederversammlung zu Kenntnis gegeben werden. 

 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben soweit diese nicht dem 
Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 
- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 
- Entlastung des Vorstandes 
- Wahl der Mitglieder des Vorstandes 
- Änderung der Satzung 
- Erlass von Ordnungen 
- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 
- Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder 
- Auflösung des Vereins 
Die ordentliche Mitgliederversammlung soll im ersten Halbjahr eines Jahres 
stattfinden. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für deren Berufung und 
Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die ordentliche 
Mitgliederversammlung – ist einzuberufen, wenn der Vorstand die Einberufung aus 
wichtigem Grund beschließt oder ein Fünftel der Mitglieder schriftlich dies unter 
Angabe von Gründen vom Vorstand verlangt. Die Mitgliederversammlung ist vom 
Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Mitteilung der 
Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch Veröffentlichung auf der 
Internetseite des Fördervereins. 
Jedes Mitglied kann bis zum Beschluss über die Tagesordnung in der jeweiligen 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung 
beantragen. Der Versammlungsleiter hat der Mitgliederversammlung die Ergänzung 
bekanntzugeben. Über die Ergänzung der Tagesordnung beschließt die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten 



 

Mitglied geleitet. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen kann die 
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlleiter bestimmen. 

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung 
nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Bei Wahlen kann die 
Mitgliederversammlung mit einem Drittel der anwesenden, stimmberechtigten 
Mitglieder geheime Wahl beschließen. Stimmenthaltungen gelten als nicht 
abgegebene Stimmen und werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich. Beschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen ist eine 3/4 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen und für die Auflösung des Vereins und 
die Änderung des Vereinszweckes eine 3/4 Mehrheit der stimmberechtigten 
Mitglieder erforderlich.  

(4) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, welches vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. 

 
§ 8 Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag. Der Jahresbeitrag ist jährlich, spätestens bis 
zum 15. Januar eines Kalenderjahres durch Einzugsermächtigung oder Überweisung 
zu zahlen. 

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit festgesetzt. 

 
§ 9 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 
 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der gemäß dieser 
Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben. 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum 

(2) Auf der Homepage des Vereins können Fotos von Vereinsveranstaltungen 
veröffentlicht werden. 

(3) Mitgliederlisten stehen den Vorstandsmitgliedern im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung 
zur Verfügung. 

(4) Durch die Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer 
personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus 
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(5) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in dieser 
Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des Vorstandes 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus 
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke, fällt das Vermögen an den VfL Bad Schwartau von 1863 e.V., der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwenden darf. 

 



 

 
Genderhinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher, weiblicher und transgender Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter. 

 

Geänderte Satzung Anschrift: 
vom ___________ Ludwig-Jahn-Straße 5 
 23611 Bad Schwartau 
Janina Athmer 
1. Vorsitzende 
 

 
 

 
 
 

 


